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1. Rechtsgrundlagen
Grundlage für die Kindertagespflege sind die gesetzlichen 
Bestimmungen des Achten Sozialgesetzbuches – Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sowie das Gesetz 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz–KiBiz) in der jeweils gültigen Fassung. Alle 
Kindertagespflegepersonen müssen sich im Rahmen ihrer 
Tätigkeit an die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 
geltenden gesetzlichen Vorschriften halten und diese um-
setzen.

Kindertagespflege ist eine familienähnliche Form der Ta-
gesbetreuung von Kindern. Die Kindertagespflege hat einen 
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag. Sie soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person fördern, 
die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und 
ergänzen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren. Der 
Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung 
des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, 
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.

Die Kindertagespflege richtet sich vorrangig an Kinder im 
Alter von unter drei Jahren und gilt hier als gleichrangiges 
Angebot zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. 
Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, haben 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen Rechts-
anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertages-
einrichtung oder Kindertagespflege. Der Umfang der tägli-
chen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf 
und wird von der Fachberatung Kindertagespflege unter 
Berücksichtigung des Kindeswohls mit den Erziehungsbe-
rechtigten abgestimmt. Dabei können die Eltern für die Be-
treuung ihres Kindes wöchentliche Stundenkontingente im 
Umfang von mind. 10 und maximal 55 Std. buchen.

Bedarfsgerecht ist ein Angebot insbesondere dann, wenn 
die Erziehungsberechtigten dadurch Erwerbstätigkeit oder 
Schul-/Berufsausbildung und Kinderbetreuung besser 
miteinander vereinbaren können. Der Rechtsanspruch auf 
Kindertagesbetreuung wird erfüllt, wenn der individuelle 
Bedarf des Kindes und der Familie gedeckt wird.

Sofern eine Kindertagespflege für Kinder unter einem Jahr 
oder Kindertagespflege für Randzeiten beantragt wird, kann 
eine Kindertagespflege nur für die tatsächlich beruflich be-
dingten Abwesenheitszeiten der Eltern/des alleinerziehen-
den Elternteils gewährt werden. In diesen Fällen wird eine 
Arbeitszeitbescheinigung benötigt.

Merkblatt

Kindertagespflegepersonen

Für Kinder über 3 Jahren bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
sollen andere institutionelle Betreuungsangebote vorrangig 
in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können im 
Einzelfall ergänzend Kindertagespflegeplätze im Rahmen 
vorhandener Angebote gefördert werden (sog. Randzeiten-
betreuung). Dabei soll die Betreuungszeit zum Wohle des 
Kindes einen Gesamtumfang von 55 Wochenstunden nicht 
überschreiten.

Der Gesamtumfang der Kindertagespflege soll zwei Monate 
nicht unterschreiten, um eine Verbindlichkeit für die Kin-
dertagespflegepersonen zu schaffen und eine kontinuierli-
che Förderung der Kinder zu ermöglichen.

Stundenänderungen sind spätestens am letzten Tag des 
Vorvormonats schriftlich von den Eltern bei der Fachbera-
tung und dem Kreisjugendamt zu beantragen. Das geänder-
te Stundenkontingent ist für zwei Monate bindend.

Die Beendigung des Betreuungsverhältnisses bedarf einer 
schriftlichen Kündigung. Bevor eine Kindertagespflegeper-
son den Platz kündigen möchte, muss sie zwingend die 
Fachberatung informieren.

Die Kündigungsfrist beträgt i. d. R. einen Monat und ist frü-
hestens nach zwei Monaten Laufzeit möglich. Die Kündi-
gung der Monate Juni und Juli ist ausgeschlossen. Weitere 
Einzelheiten zur Kündigung sind den Richtlinien des Kreises 
Steinfurt zu entnehmen.

Für jedes Kind, das sich planmäßig länger als sechs Mona-
te mit mindestens 15 Wochenstunden ausschließlich in der 
Kindertagespflege befindet, erstellt die Kindertagespflege-
person mit dem Einverständnis der Eltern eine angemes-
sene Bildungsdokumentation. Das Kreisjugendamt stellt 
hierfür eine Vorlage zur Verfügung. Die sog. mittelbare 
Bildungs- und Betreuungsarbeit wird mit einer Stunde pro 
Kind und Betreuungswoche vergütet (§ 24 Abs. III Nr. 6 Ki-
Biz).

Seit dem 1. März 2020 gilt die allgemeine Masernimpf-
pflicht für Kinder und Kindertagespflegepersonen. Jede 
Kindertagespflegeperson ist in Kooperation mit den Eltern 
verpflichtet, einen Nachweis gem. § 20 Abs. 9 IfSG über die 
Masernschutzimpfung aller betreuten Kinder einzuholen 
und nachzuhalten.
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2. Anforderungsprofil einer Kindertagespflege-
person

a. Formale Kriterien
1. ein Mindestalter von 21 Jahren soll gegeben sein
2. mindestens Hauptschulabschluss
3. psychische und körperliche Gesundheit, nachge-

wiesen durch ärztliche Bescheinigungen
4. nachgewiesene(r) Masernimpfschutz/Masernim-

munität
5. keine relevanten Einträge im erweiterten polizei-

lichen Führungszeugnis, auch nicht von volljähri-
gen im Haushalt lebenden Angehörigen

6. Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs in Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen für Kinder (alle 2 
Jahre)

7. Bescheinigung über die Belehrung nach § 43 Abs. 1 
Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes

8. angemessene deutsche Sprachkenntnisse sind 
vorhanden

9. Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema Kin-
derschutz (alle 5 Jahre 8 UE)

10. Vereinbarung zum Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII 
mit dem Jugendamt

b. Persönlichkeit
1. Abwägung im Vorfeld, ob die eigenen familiä-

ren Bedürfnisse und das Angebot der Kinderta-
gespflege zusammen realisierbar sein werden

2. Freude am Umgang, im Zusammenleben sowie in 
der Alltagsgestaltung mit Kindern

3. positive Grundeinstellung und Motivation zur 
Übernahme der Betreuungsaufgaben

4. Erfahrung im Umgang mit Kindern
5. Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Fachbe-

ratung und dem Jugendamt
6. Interesse an der Vernetzung und Kooperation mit 

anderen Kindertagespflegepersonen
7. Toleranz und Offenheit für andere Lebenskonzep-

te und Werthaltungen
8. gute Organisation des eigenen Haushaltes
9. gesundheitsbewusstes/-förderndes Verhalten

c. Fachkompetenz
1. Bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung 

mit der Thematik der Kindertagespflege sowie der 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson

2. Bereitschaft zur Qualifizierung nach dem QHB 
(300 Unterrichtseinheiten [UE]) und später zur 
berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung 
(mind. 9 UE/Jahr)

3. Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Eltern im 
Sinne einer Erziehungspartnerschaft

4. Interesse an einer längerfristigen Tätigkeit in der 
Kindertagespflege

5. Entwicklung eines professionellen Profils und Er-
stellen eines Konzeptes

6. Erstellung einer Bildungsdokumentation (Portfolio)
7. eine professionelle Auseinandersetzung mit dem 

Status der Selbständigkeit

d. Räumliche Voraussetzungen
1. die Größe der Räumlichkeiten ist für die Anzahl 

der zu betreuenden Kinder angemessen
2. Rauchmelder müssen vorhanden sein
3. die Räume sind rauchfrei
4. kindgerechte Ausstattung mit Spielzeug und Ma-

terialien
5. das Haus/die Wohnung genügt den Sicherheits-

anforderungen und hygienischen Standards
6. ein Platz für gemeinsame Mahlzeiten ist vorhanden
7. eigener Schlafraum (Doppelnutzung möglich) und 

eigene Schlafstelle für das Betreuungskind
8. im Haushalt ist ein Verbandkasten vorhanden
9. ein Garten, der sich kindsicher sowie kindgerecht 

gestalten lässt, ein Spielplatz oder ein Park in der 
Nähe ist vorhanden

Öffentlich gefördert wird die Kindertagespflege durch ge-
eignete Kindertagespflegepersonen im Haushalt der Kin-
dertagespflegepersonen oder in anderen geeigneten Räu-
men. Die Ausübung der Kindertagespflege gemäß § 43 SGB 
VIII bedarf der Erlaubnis durch den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe. Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt zur 
Betreuung von max. fünf gleichzeitig anwesenden, frem-
den Kindern (im Einzelfall 8/10 Betreuungsverträge § 22 
Abs. 2 S. 2 und 3 KiBiz). Bei einem Zusammenschluss von 
zwei oder drei Kindertagespflegepersonen (Großtagespfle-
gestelle) können maximal neun Kinder gleichzeitig betreut 
werden. In Ausnahmefällen können gem. § 22 Abs. 3 i. V. m. 
Abs. 2 S. 3 KiBiz bis zu 15 Betreuungsverträge geschlossen 
werden. Die räumlichen und fachlichen Voraussetzungen 
in einer Großtagespflegestelle können dem Leitfaden für 
Großtagespflegestellen im Kreis Steinfurt entnommen wer-
den. Die Fachberatung hat im Rahmen der Erteilung der Er-
laubnis mithilfe einer Checkliste die Eignung festzustellen.
Diese unterliegt der ständigen Überprüfung, die Erlaubnis 
ist maximal auf fünf Jahre befristet und kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden (§ 43 Abs. 3 S. 4 SGB VIII).

Es wird jährlich ein Fortbildungsheft für Kindertagespflege-
personen im Kreis Steinfurt veröffentlicht. Hieraus können 
die Termine für Qualifizierungskurse u. a. entnommen wer-
den. Der Fachberatung liegt ein Anmeldebogen für Qualifi-
zierungskurse vor.
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3. Laufende Geldleistung
Die Höhe der laufenden Geldleistung (§ 23 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SGB VIII) setzt sich aus dem Sachaufwand, dem Anerken-
nungsbetrag sowie der mittelbaren Bildungs- und Betreuungsarbeit zusammen und bemisst sich nach dem gebuchten 
Stundenkontingent und der Qualifikation der Kindertagespflegeperson.

Ab 01.08.2025

Kindertagespflegepersonen, die Kinder in Randzeiten in Er-
gänzung zu institutionellen Betreuungsangeboten für bis 
zu 15 Wochenstunden betreuen, erhalten einen Zuschlag 
in Höhe von 25 % auf das gebuchte Stundenkontingent. 
Voraussetzung ist, dass der Betreuungsbedarf des Kindes 
regelmäßig um mehr als eine Stunde außerhalb der Öff-
nungszeit der Kindertageseinrichtung oder der OGS liegt 
(§ 23 Abs. 1 S. 1 KiBiz). Der Zuschlag wird nicht für Kinder 
mit Behinderung/besonderem Förderbedarf gewährt, für 
die eine erhöhte laufende Geldleistung gezahlt wird.

Im Krankheitsfall erhält die Kindertagespflegeperson eine 
Lohnfortzahlung bis zu sechs Wochen. Um in einem län-
geren Krankheitsfall Einnahmeausfälle zu verhindern, wird 
eine Krankentagegeldversicherung empfohlen (s. Punkt 5a)

Betreuungszeiten zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr wer-
den nur zur Hälfte bei der Ermittlung des benötigten Stun-
denkontingentes berücksichtigt.

Kindertagespflegepersonen, die ein Kind mit Behinderung 
betreuen möchten, benötigen eine Zusatzqualifizierung 
(Schwerpunkt Kinder mit Behinderung, Umfang 100 Un-
terrichtseinheiten). Ein Kind mit Behinderung (anerkannt 
durch das Landesjugendamt nach § 2 Abs. 1, § 99 SGB IX) 
belegt zwei reguläre Plätze und mindert damit die maxi-
male Platzzahl. Die Kindertagespflegeperson erhält hierfür 
eine Pauschale im Umfang von 30 Wochenstunden vom 

LWL. Vom Kreisjugendamt erhält die Kindertagespflegeper-
son eine erhöhte laufende Geldleistung (mindestens den 
doppelten und maximal den 2,5-fachen Satz). Die Belegung 
erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachberatung.

Vertretung

Es gibt die Möglichkeit, einen Vertretungsplatz mit einer 
Freihaltepauschale anzubieten. Voraussetzung hierfür ist, 
dass ein Platz freigehalten wird, der im Bedarfsfall (Aus-
fall einer anderen Kindertagespflegeperson) belegt werden 
kann. Eine durchgängige Finanzierung mit der laufenden 
Geldleistung eines 25-Stunden-Platzes ist hierfür vorgese-
hen. Weitere Informationen können dem Leitfaden „Vertre-
tung in der Kindertagespflege“ entnommen werden.

Schließtage

Das Kreisjugendamt finanziert jeder Kindertagespflegeper-
son pro Kalenderjahr 29 Schließtage bei einer 5-Tage-Wo-
che. Die Schließtage sind zu Beginn der Kindertagespflege 
mit den Personensorgeberechtigten abzustimmen. Bei we-
niger oder mehr als fünf Arbeitstagen pro Woche reduziert/
erhöht sich die Anzahl der finanzierten Schließtage. Bei 
weniger als fünf Arbeitstagen pro Woche reduziert sich die 
Finanzierung anteilig (4-Tage-Woche: 23 Tage, 3-Tage-Wo-
che: 17 Tage). Heiligabend und Silvester sind, sofern es sich 
hierbei um einen Betreuungstag handelt, als verbindlicher 
Schließtag mit einem ganzen Schließtag zu berücksichtigen.

Std./Woche 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Sachaufwand 72,00 107,00 143,00 179,00 215,00 251,00  287,00 322,00 358,00 394,00 

Anerkannte  
Förderleistung 226,00 341,00 455,00 568,00 682,00 795,00 910,00 1.022,00 1.136,00 1.251,00 

Mittelbare Bildungs- 
und Betreuungsarbeit 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 

Laufende  
Geldleistung 298,00 477,90 627,90 776,90 926,90 1.075,90 1.226,90 1.373,90 1.523,90 1.674,90

Vollqualifikation DJI/Grundqualifikation QHB (Beträge in €)

Std./Woche 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Sachaufwand 72,00 107,00 143,00 179,00 215,00 251,00 287,00 322,00 358,00 394,00 

Anerkannte  
Förderleistung 236,00 352,00 470,00 587,00 706,00 822,00 941,00 1.056,00 1.176,00 1.291,00

Mittelbare Bildungs- 
und Betreuungsarbeit 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 

Laufende  
Geldleistung 308,00 488,90 642,90 795,90 950,90 1.102,90 1.257,90 1.407,90 1.563,90 1.714,90

Betriebskosten- 
pauschale 100,00 150,00 € 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Vollqualifikation QHB (Beträge in €)
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Zudem kann ein Fortbildungstag pro Kalenderjahr in An-
spruch genommen werden. Für inklusiv tätige Kinderta-
gespflegepersonen wird ein weiterer Fortbildungstag ge-
währt.

Weitere Zuschüsse  
Investitionskostenzuschuss

Das Landesjugendamt gewährt Zuwendungen zum Aufbau 
von Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei 
Jahren in Kindertagespflege. In der Regel beträgt die Zuwen-
dung 575,00 € pro neu eingerichtetem Betreuungsplatz.

Darüber hinaus finanziert der Kreis Steinfurt nach Ablauf 
von fünf Jahren nach letztmaliger Förderung einen Zu-
schuss in Höhe von 500,00 €, um die Ausstattungsgegen-
stände in der Kindertagespflegestelle fortlaufend auf einem 
guten und aktuellen Stand zu halten.

Betriebskostenzuschuss in einer Großtagespflegestelle

Die Hälfte der nachgewiesenen Betriebskosten (monatliche 
Kaltmiete incl. Mietnebenkosten, Energiekosten und Versi-
cherungen) werden durch den Kreis Steinfurt bis zu einem 
Höchstbetrag von 650,00 € monatlich übernommen.

Betriebskostenpauschale für externe Räumlichkeiten

Kindertagespflegepersonen, welche die Betreuung außer-
halb ihres eigenen Haushalts in separaten Räumlichkeiten 
anbieten, erhalten ab dem 01.01.2024 eine Betriebskosten-
pauschale in Höhe von 325,00 € monatlich.

Voraussetzung für die separaten Räumlichkeiten ist, dass 
es sich hierbei um eine abgeschlossene Wohneinheit han-
delt, die ein separates Badezimmer/WC sowie eine Küche 
vorweist und somit alternativ auch als Vermietungsob-
jekt genutzt werden könnte. Für die Nutzung von nicht 
zu wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten ist eine Nut-
zungsänderung notwendig.

Anteilige Erstattung von Kosten für Fort- und Weiter-
bildungen

Die Kosten für Fort- und Weiterbildungen werden zu 50 % 
bis max. 75,00 € jährlich pro Kindertagespflegeperson durch 
den Kreis Steinfurt übernommen, sofern sie in einem direk-
ten Zusammenhang mit der Tätigkeit als Kindertagespflege-
person stehen. Fahrt- und Verpflegungskosten sowie Kosten 
zur Übernachtung können nicht übernommen werden. Der 
Antrag auf Erstattung ist bis zum 28.02. des Folgejahres für 
das vorangegangene Kalenderjahr an das Kreisjugendamt zu 
stellen. Anträge, die verspätet eingehen, können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

4. Steuerpflicht
Kindertagespflegepersonen sind selbständig tätig.

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen die Einnahmen aus der 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 

EStG der Steuerpflicht. Dies gilt für private sowie für öffent-
lich geförderte Kindertagespflege. Steuerrechtlich maßgeb-
lich ist bei selbständiger Tätigkeit der Gewinn. Dieser wird 
durch Abzug der Betriebsausgaben von den Betriebsein-
nahmen ermittelt.

Zu den Betriebseinnahmen zählen alle positiven Einnah-
men (Investitionskostenzuschuss, Essensgeld, etc.), welche 
ebenfalls der Steuerpflicht unterliegen. Anstelle der tat-
sächlichen Betriebsausgaben kann eine Betriebsausgaben-
pauschale abgezogen werden (s. Tabelle).

Betriebsausgabenpauschale

Von den Einnahmen sind monatlich bis zu 400,00 € pro 
Kind ab einer Betreuungsdauer von 8 Stunden täglich an 5 
Tagen in der Woche als sogenannte Betriebsausgabenpau-
schale steuerfrei. Lediglich der übersteigende Betrag des 
Tagespflegegeldes ist steuerpflichtig.

Der Betriebsausgabenpauschale liegt eine wöchentliche 
Betreuungszeit von 40 Stunden zugrunde. Soweit die tat-
sächlich vereinbarte Betreuungszeit hiervon abweicht, ist 
die Betriebsausgabenpauschale zeitanteilig nach der fol-
genden Formel zu kürzen:

(400 € x vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit 
(max.40 Stunden)) 

(8 Stunden x 5 Tage) = 40 Stunden

Für einen Freihalteplatz wird die Betriebsausgabenpau-
schale anders berechnet (regulär 50 € pro Monat). Weitere 
Erläuterungen finden Sie in den „Fakten und Empfehlungen 
zu den Regelungen in der Kindertagespflege“ des BFSFJ. 

Zu den Betriebsausgaben einer Kindertagespflegeperson 
gehören u. a. Weiterbildungskosten, Miete und Betriebs-
kosten der zur Kinderbetreuung genutzten Räumlichkeiten, 
Fachliteratur, Beschäftigungsmaterialien, Ausstattungsge-
genstände und Nahrungsmittel. Ein Abzug von einzelnen 
nachweisbaren Aufwendungen ist neben dem Abzug der 
Pauschale nicht möglich.

Es wird empfohlen, für die Steuererklärung eine Einnahme-
überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG zu erstellen.

Informieren Sie sich diesbezüglich bitte bei dem für Sie Informieren Sie sich diesbezüglich bitte bei dem für Sie 
zuständigen Finanzamt.zuständigen Finanzamt.

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V. und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband 
Gesamtverband e.V. haben eine aktuelle Broschüre mit 
dem Titel „Was bleibt?! Tipps und Informationen zur 
Besteuerung des Einkommens für Kindertagespfle-
gepersonen und die sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen“ herausgebracht.
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5. Versicherungen

a. Kranken- und Pflegeversicherung

Sobald sich aus der Betreuungstätigkeit ein durchschnitt-
lich zu versteuerndes Einkommen (Gewinn) von monat-
lich 535,00 € oder höher ergibt, entfällt der Anspruch auf 
die beitragsfreie Familienversicherung in der Kranken- und 
Pflegeversicherung durch den Ehepartner. Für im Minijob 
angestellte Familienangehörige liegt die Gesamteinkom-
mensgrenze bei 556,00 € monatlich. In diesen Fällen muss 
die Kindertagespflegeperson eine eigene Kranken- und 
Pflegeversicherung abschließen.

Am 01.01.2019 ist das GKV-Versichertenentlastungsgesetz 
in Kraft getreten.

Die Kindertagespflege gilt seit dem nicht mehr als „neben-
berufliche Tätigkeit“. Damit besteht für die Kindertagespfle-
gepersonen die Möglichkeit, wahlweise zusätzlich eine 
Krankentagegeldversicherung (Krankengeldanspruch ab 
dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit) als selbständig tätiges, 
freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung abzuschließen. Dadurch haben Kindertagespflegeper-
sonen die Möglichkeit, Mutterschaftsgeld zu bekommen.

Bitte beachten Sie, dass der Anspruch auf Mutterschafts-
geld lediglich besteht, wenn Sie durchgängig bis zum Be-
ginn der Mutterschutzfrist arbeiten bzw. die laufende Geld-
leistung erhalten. Auch für den Anspruch auf Krankengeld 
darf es vorab keine Unterbrechung bei der Zahlung der lau-
fenden Geldleistung geben. Rechtlich gesehen kann einer 
selbständigen Person kein allgemeines oder ärztliches Be-
schäftigungsverbot ausgesprochen werden. Während eines 
Beschäftigungsverbots besteht daher kein Anspruch auf 
Krankengeld oder Mutterschaftsgeld. Für diesen Fall könnte 
eine weitere private Versicherung abgeschlossen werden. 
Hierfür ist jedoch keine hälftige Erstattung vorgesehen.

Kindertagespflegepersonen, die ein steuerpflichtiges mo-
natliches Einkommen von bis zu 1.248,33 € haben, zahlen 
den Mindestbeitrag zur Krankenversicherung:

Der Beitragssatz liegt derzeit bei 14 % ohne Krankentage-
geldversicherung und bei 14,6 % mit Krankentagegeldver-
sicherung.

Liegt das steuerpflichtige Einkommen über der Mindestbe-
messungsgröße, werden die Beiträge auf der Grundlage des 
tatsächlich (nachgewiesenen) Einkommens berechnet. Zu-
sätzlich wird ein Zusatzbeitrag der Krankenkassen in Höhe 
von ca. 2,5 % fällig.

b. Rentenversicherung

Ab einem zu versteuernden Betrag von 556,00 € monat-
lich unterliegen Kindertagespflegepersonen auch der Ren-
tenversicherungspflicht. Der Beitragssatz liegt derzeit bei 
18,6 %.

Ob eine Kranken- und Pflegeversicherungspflicht besteht 
bzw. Beitragszahlungen zu einer gesetzlichen Renten-
versicherung geleistet werden müssen, ist von der Kin-
dertagespflegeperson mit einer „gewissenhaften Selbst-
einschätzung“ über die zu erwartenden Jahreseinkünfte 
vorzunehmen.

Setzen Sie sich hierzu gegebenenfalls mit der für Sie zu-
ständigen Krankenkasse und der Deutschen Rentenver-
sicherung (kostenloses Servicetelefon 0800 1000 4800) 
in Verbindung. 

c. Unfallversicherung für Kinder in der Kinderta-
gespflege

Kinder in der Kindertagespflege sind über die Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert, wenn eine 
Pflegeerlaubnis gem. § 43 SGB VIII vorliegt und die Vermitt-
lung des zu betreuenden Kindes durch das Jugendamt er-
folgt ist (§23 SGB VIII).

d. Unfallversicherung der Kindertagespflegeperson

Selbständig tätige Kindertagespflegepersonen sind ver-
pflichtet, sich innerhalb einer Woche nach Aufnahme der 
Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) anzumelden und nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit wieder abzumelden. Der Ver-
sicherungsschutz bezieht sich auf die Zeit der Betreuung, 
gemeinsame Aktivitäten und den Hin- und Rückweg zur 
Betreuungsstätte.

Die nachgewiesenen Beiträge werden auf Antrag in voller 
Höhe erstattet, sofern diese angemessen sind. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Kindertagespflegeperson im vergan-
genen Jahr drei Monate betreut hat und darüber hinaus für 
die Betreuung zur Verfügung steht. Besteht innerhalb eines 
Jahres kein Betreuungsverhältnis und steht die Kinderta-
gespflegeperson nicht weiter zur Verfügung, besteht kein 
Anspruch auf Zahlung der Beiträge.

e) Haftpflichtversicherung

Aufgrund der vertraglich übernommenen Aufsichtspflicht 
für die Kinder in Kindertagespflege, wird dringend dazu ge-
raten, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die die 
Kinder in Kindertagespflege ausdrücklich mit einbezieht.

Das Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren 
und Jugend veröffentlicht jährlich das Merkblatt „Fakten 
und Empfehlungen zu den Regelungen in der Kinderta-
gespflege“. Hier finden Sie wichtige Informationen für Sie 
als Kindertagespflegeperson zusammengefasst.
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Erstattungen des Jugendamtes

Das Jugendamt des Kreises Steinfurt fördert die Kinderta-
gespflegepersonen gem. § 23 Abs. 2 SGB VIII mit folgenden 
Leistungen:
• die durch Beitragsbescheid nachgewiesenen Auf-

wendungen zu den Beiträgen einer gesetzlich vorge-
schriebenen, angemessenen Unfallversicherung bei 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW)

• die hälftige Erstattung einer angemessenen (privaten) 
Alterssicherung

• die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung,

• die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwen-
dungen zu der gesetzlichen Rentenversicherung. Wird 
der Beitrag zur Rentenversicherung hälftig erstattet, 
kann kein Zuschuss zur privaten Altersvorsorge ge-
währt werden.

Die (hälftige) Erstattung zu den vorstehenden Beiträgen 
unterliegt nicht der Steuerpflicht.

Der Anspruch auf hälftige Erstattung der Beiträge besteht 
nur, wenn der Kindertagespflegeperson durch das Ju-
gendamt des Kreises Steinfurt die laufende Geldleistung 
gewährt wurde.

Bitte reichen Sie für die Abrechnung die jährlichen Bei-
tragsbescheide ein.

Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Informationen 
allgemein gehalten sind und daher kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhoben werden kann. Das Jugendamt des Krei-
ses Steinfurt kann für die genannten Informationen nicht 
haftbar gemacht werden. 


